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«Womöglich Erziehung statt Strafe» 
9er österreichische Jugendstrafvollzug wie er auch für  Liechtensteiner anwendbar werden kann 

Mit einem dreiteiligen Vertrag zwischen Österreich und Liechtenstein über die 
Jnterbringung von Häftlingen wird der Strafvollzug in unserem Lande in wichtigen 
lereichen neu gerordnet (siehe VOLKSBLATT vom Donnerstag). Nach Inkrafttre-
en der Rechtshilfeabkommen können liechtensteinische Gerichtsurteile auch in 
isterreichischen Haftanstalten vollzogen werden. Der eigentliche Vollzug richtet sich 
lemäss Artikel 5 (Absatz 3) grundsätzlich «nach österreichischem Recht». Dies gilt 
uch für den Jugendstrafvollzug. Ein dem Regierungsbericht an den Landtag ange-
iigter Bericht des (österreichischen) Justizministeriums zum Strafvollzug in unserem 
Nachbarland widmet dem Bereich des Jugendstrafvollzuges ein eigenes Kapitel. 

Der Jugendstrafvollzug, der in dieser 
rorm auch für verurteilte Jugendliche aus 
iechtenstein Anwendung finden kann, 

vird dort wie folgt erläutert: 
« I n  den Jugendvollzug werden Perso-

len eingewiesen, die aufgrund des Ju-
endgerichtsgesetzes zu einer unbeding-
en Freiheitsstrafe verurteilt werden. Es 
tändelt sich dabei um Jugendliche, die 
las 14., aber noch nicht das 18. Lebens
ahr  vollendet haben. Dem Jugendstraf-
ollzug dürfen überdies erwachsene 
»trafgefangene unter 21 Jahren unter
te i l t  werden und bis zur Vollendung des 
!4. Lebensjahres unterstellt bleiben, 
venn und solange kein schädlicher Ein-
luss auf Mitgefangene zu besorgen ist. 
Die Unterstellung unter den Jugendstraf-
ol lzug kann sogar über die Vollendung 
ies 24. Lebensjahres hinausgehen, wenn 
n diesem Zeitpunkt nur noch ein weite-
er Strafrest von nicht mehr als einem 
a h r  z u  vollziehen ist. Diese Möglichkei-

Im Blickpunkt 
Interview mit unseren 
Vorstehern 

In Fortsetzung unserer Interview
reihe mit den liechtensteinischen 
Vorstehern veröffentlichen wir im 
Innern der heutigen Ausgabe ein 
Gespräch mit dem Gampriner Vor
steher Lorenz Hasler. 

Unterhaltungsabend der, 
Vaduzer Pfadfinderschaft 

Aus Anlass ihres 50jährigen Be
stehens findet diesen Samstag, 
6. November, mit Beginn 20.00 Uhr 
im Vaduzer Saal ein attraktiver Un-
terhaltungsabend der Vaduzer 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
statt. Zu diesem Anlass sind die El
tern der Pfadfinderinnen und Pfad
finder, die Ehemaligen und alle wei
teren Freunde und Gönner herz
lichst eingeladen. Neben Auftritten 
der Bienle, Wölfe, Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder werden auch Sket
ches der Ranger und Rover gebo
ten, die sich auf ihre Art mit der 
Gemeindepolitik. auseinandersetzen 
werden. Es wird bestimmt ein lusti
ger und für alle ein unvergesslicher 
Abend werden. Mit Musik, Tanz 
und Vergnügen klingt dann das 
grosse Pfadfindertreffen aus. 

Hubertüsfeier der 
Jägerschaft 

Diesen Samstag abend treffen 
sich im Steg die Liechtensteiner Jä
ger zur traditionellen Hubertusfei
er. Nach der Hubertusmesse in. der 
Steger Kapelle findet im Hotel Steg 
im Rahmen einer gemütlichen Fejer 
u. a. auch die Rangverkündigung 
und die Preisverteilung vom Huber
tus-Schiessen statt. Die traditionelle 
Hubertus-Ansprache hält Dr. Wal
ter Oehry. 

Galina im Europacup 
Premiöre für Liechtensteins Vol

leyballer: Im Rahmen des Europa
cups trifft der  VBC Galina diesen 
Samstag um 18 U h r  auf die Mann*-
schaft von Bonnevoie Luxemburg. 
Pas Rückspiel steht in einer Woche 
•J) Luxemburg auf dem Programm. 
Es handelt sich, hier um eine Vor
ausscheidung. 

ten dienen in erster Linie der Aufrechter
haltung eines im Jugendstrafvollzug be
gonnenen Resozialisierungsprözesses. In 
diesem Zusammenhang kommt der Be
endigung einer laufenden Berufsausbil
dung besondere Bedeutung zu.» 

Sozialpädagogische 
Erfordernisse 

«In Österreich werden alle über männ
liche jugendliche verhängten Freiheits
strafen, deren Strafzeit sechs Monate 
übersteigt, in der  Sonderanstalt für Ju
gendliche Gerasdorf am Steinfeld vollzo
gen. Diese Anstalt wurde nach modernen 
architektonischen Grundsätzen unter Be
rücksichtigung der für den Jugendstraf
vollzug wesentlichen sozialpädagogischen 
Erfordernissen neu erbaut und zweck
mässig eingerichtet. Der Betrieb wurde 
im März 1970 aufgenommen, Vollbetrieb 
besteht seit Dezember 1971. Die Anstalt 
hat eine Aufnahmekapazität für 165 Per
sonen. Ungefähr drei Fünftel der Ange
haltenen sind derzeit Personen von über 
18 Jahren, welche dem Jugendstrafvoll
zug Unterstellt werden.» 

Umfassende Betreuung 
«Für die Bewältigung der in der Son

deranstalt zu erfüllenden Aufgaben ste
hen insgesamt 92 Personen zur Verfü
gung (u.a. 1 Anstaltsleiter, 80 Justizwa
chebeamte, 2 Sozialarbeiter, 1 Arzt, 1 
Psychiater, 1 Dentist, 2 Bundeslehrer, 3 
Bedienstete in den Werkstätten und 1 
Kanzleikraft). Einige Personen befassen 
sich zusätzlich mit der Gestaltung des 
Freizeitbetriebes (Veranstaltungen, Ju
genduniversität, Hobbygruppen, Sprach
labor u.a.m.).  Als wesentliche Erzie
hungsmittel dienen die allgemeine päd
agogische und psychologische Betreuung, 
die Arbeitserziehung und Berufsausbil
dung (10 Lehrwerkstätten , 1 Ökonomie, 
1 Gärtnerei), der Schulunterricht (Be
rufsschule des Bundes in Gerasdorf/Stein

feld und Anstaltsschule für Allgemeinbil
dung) und die Freizeitgestaltung.» 

«Erziehung statt Strafe» 
«In diesem Zusammenhang wird dem 

Leitgedanken des Jugendgerichtsgesetzes 
voll Rechnung getragen« womöglich Er
ziehung statt Strafe und Strafe als ein 
Mittel der Erziehung. Um diesem Grund
satz in der Praxis auch wirklich entspre
chen zu können, wurde den in der Son
deranstalt für Jugendliche Gerasdorf ein
gesetzten Justizwachebeamten in Aus
übung der Erziehungsaufgaben seit 1973 
das Tragen ziviler Bekleidung gestattet. 
Im Verlaufe des Jahres 1975 wurde aus
serdem im Zuge einer Liberalisierung des 
Jugendstrafvollzüges die Aufschliessung 
der inneren Vollzugsbereiche (Gangsper
renöffnung, Einführung eines Tageshaft-
raumschlüssels) gestattet. Durch die Öff
nung des Vollzugsbereiches nach innen 
wurden die Voraussetzungen für eine 
stärkere Intensivierung des Gemein
schaftslebens begründet. Da  auf diese 
Weise den Jugendlichen die Möglichkeit 
zu einer weitgehend auf Selbstverant
wortlichkeit getragenen Lebensweise im 
Strafvollzug gegeben wird, erhöht sich 
die Chance für eine soziale Bewährung 
beachtlich.» 

Strom wird ab Herbst 1983 teurer 
Mitteilung der Liechtensteinischen Kraftwerke 

Der  Verwaltungsrat der Nordost
schweizerischen Kraftwerke (NOK) 
hat mit Schreiben vom 10. September 
1982 an die Liechtensteinischen Kraft
werke (LKW) den Beschluss eines 
Energiepreisaufschlages auf den 1. Ok
tober 1983 mitgeteilt. Die Erhöhung 
beträgt für die LKW durchschnittlich 
0,615 Rappen je  Kilowattstunde. Diese 
Erhöhung liegt rund ein Drittel unter 
der  allgemeinen Teuerungsrate. 
Gleichzeitig wird von den NOK die 
Tarifstruktur den Produktions- und 
Verbrauchsverhältnissen angepasst. 
Demzufolge wurde der Winter-Nieder
tarif (Nachttarif) zu gunsten der übri
gen Positionen stärker angehoben. Da 
der Nachtenergieverbrauch in unserem 
Versorgungsgebiet im Winterhalbjahr 
ca. 35 Millionen Kilowattstunden be
trägt und zu ca. 85 Prozent von den 
Nordostschweizerischen Kraftwerken 
zugekauft und abgedeckt werden muss, 
ist eine entsprechende Erhöhung des 
Nachttarifes unumgänglich. Ebenso ist 
der Tagtarif entsprechend dem NOK-
Aufschlag zu erhöhen. Die errechneten 
Mehrausgaben betragen für das Jahr 
1984 rund 700 000 Franken. 

Der Verwaltungsrat der LKW wird 
unter Berücksichtigung der derzeitigen 
Wirtschaftslage sich eingehend mit der 
Strompreisanpassung auseinanderset
zen und im Interesse aller Abonnene-
ten nur die direkten Mehraufwendun
gen auf die Tarifstruktur umlegen. Wie 
stark die einzelnen Tarifgruppen da
durch belastet werden, kann erst nach 
den eingehenden Abklärungen gesagt 
werden. Nach Vorlage dieses Ergebnis
ses und dem Abschluss des Geschäfts
jahres 1982 wird der Verwaltungsrat 
über die Höhe und den Zeitpunkt der 
Energiepreiserhöhung entscheiden. 

Nachttarif wird stark ansteigen 
Die Zukunft lässt jedoch deutlich er

kennen, dass der  Nachttarif (Niederta
rif) in den Wintermonaten aufgrund 
des stark ansteigenden Bedarfs und der  
bereits vorliegenden Produktionspro
bleme und der geringen Eigenproduk
tion, stark ansteigen wird. Bei Neuin
vestitionen bezüglich Nachtspeicher
heizungen und ähnlichen Geräten soll
te dieser Umstand aus Betriebskosten
gründen vom Bauherrn und Planer be
rücksichtigt werden. 

Fortschrittliche 
Burgerpart^i 
Stammtisch der Ortsgruppe 
Mauren 

Diesen Sonntag, 7. November, findet 
der nächste Stamm der FBP-Ortsgruppe 
Mauren/Schaanwald im Gasthaus «Röss-
li» in Mauren statt, und zwar wie üblich 
nach dem Hauptgottesdienst (Achtung: 
veränderter Gottesdienstbeginn um 9.30 
Uhr). Wie schon gewohnt, beinhaltet die 
Diskussion aktuelle politische Tagesthe
men, wobei im Hinblick auf die Gemein
dewahlen 1983 ein Schwerpunkt bereits 
gegeben ist und einigen Gesprächsstoff 
liefern wird. Z u  diesem Stamm laden wir 
alle Interessierten und Freunde der FBP 
recht herzlich ein. 

FBP-Ortsgruppe 
Mauren/Schaanwald 

Zur  Sicherung, Erhaltung und Wiederherstellung des land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Bodens durch Güterzusammenlegungen, Bodenumlegung oder durch Mass
nahmen zur Entwässerung will die Regierung die staatlichen Beitragsleistungen erhö
hen. Ein entsprechender Antrag zur rationellen Bewirtschaftung der landwirtschaft
lichen Grundstücke und zur Sicherung der Selbstversorgung in Krisenzeiten von Land 
und Gemeinden wird dem Landtag in der nächsten Sitzung vom 17:.November 
vorgelegt. 

Staatliche Unterstützung zur Erhaltung des Bodens 
Regierung setzt höhere Beiträge für  Bodenverbesserungen fest 

«Die Sicherung, Erhaltang und Wie
derherstellung delr Ertragsfähigkeit des 
land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Bodens durch Güterzusammenlegung, 
Bodenumlegung oder durch Massnahmen 
zur Entwässerung kann nur dann wir
kungsvoll unterstfitzt werden, wenn die 
öffentliche Hand mit massgeblichen Bei-
tragsleistungen die Kosten der Bodenver-
besserung fördert.» Ausgehend von die
ser Überlegung hat die Regierung die 
staatlichen Beiträge für Bodenverbesse-
rangen wesentlich erhöht und dem Land
tag, gestützt auf das neue Gesetz über 
Bodenveibesserungen (vom 25. Novem
ber 1981), einen entsprechenden Antrag 
zur Genehmigungunterbreitet. 

Das Gesetz über Bodenverbesserungen 
regelt die Zusammenlegung land- und 
forstwirtschaftlicher Grundstücke, die 
Bodenumlegung sowie andere Bodenver
besserungen. Es  enthält darüber Hinaus 
die Bestimmung, dass der  Staat - neben 
der Übernahme der Kosten für  Vorpro
jekte - die förderungswürdigen Massnah
men für Bodenverbesserungen durch Bei
träge an d i e  Kosten, die mit der  Durch
führung und Überwachung entstehen, 

' unterstützt. Die Unterstützung muss nach 
Ansicht d e r  Regierung gewährt werden, 
weil ein bedeutender Anteil des landwirt
schaftlichen Bodens sich im Eigentum 

von Privatpersonen befindet, die nicht 
mehr hauptberuflich in der  Landwirt
schaft tätig sind. Der bescheidene Ertrag 
des Bodens lähme das Interesse der 
Nichtlandwirte an den-notwendigen Sa-
nierungsmassnahmen. A b e r  auch die 
Landwirte seien nicht in der  Lage, die 
kostenintensiven Massnahmen zur Ver
besserung des Bodens zu verkraften. 

Unterstützung durch Luid 
und Gemeinden 

Die Regierung hält in  ihrem Bericht an 
den Landtag fest, dass die Notwendigkeit 
von Bodenverbesserungen zur rationellen 
Bewirtschaftung der ländwirtschaftlichen 
Grundstücke und zur Sicherung der 
Selbstversorgung in Krisenzeiten von 
Land und Gemeinden erkannt worden sei 
und dementsprechend auch gefördert 
werde. Die Gemeinden haben in den verr 
gangenen Jahren verschiedene Massnah
men unterstützt und beteiligen sich nach 
dem neuen Gesetz mit mindestens der  
Hälfte an den Kosten, die nach Abzug 
der  Landesbeiträge zur Finanzierung 
noch offenstehen. De r  Staat bekundet 
sein Interesse nach Angaben der Regie
rung durch Finanzhilfen über hohe Sub
ventionsansätze für die Berggebietssanie-
rung und Rheinschutzbaüten (mit je 80 
Prozent) sowie für Rüfeschutzbauten, 

Geländeverbauungen und Rutschsanie
rungen (mit je 70 Prozent) und für die 
Erschliessung der Wälder mit Strassen in 
Höhe von 50 Prozent. 

Erhöhte staatliche Subventionen 
Die von der Regierung vorgeschlage

nen staatlichen Beitragssätze für Güter
zusammenlegungen, Bodenumlegungen 
und anderen Bodenverbesserungen lie
gen durchwegs über den bisherigen Sub
ventionsbeiträgen. Für  Güterzusammen
legungen - in Berggemeinden wird der 
Subventionssatz von 70 Prozent an die 
Gesamtkosten beibehalten. Für die Tal
gemeinden schlägt die Regierung eine Er
höhung der Ansätze fü r  Zusammenle
gung und Wegbauten auf 50 Prozent (bis
he r  33/j Prozent) vor. Ebenso soll sich 
de r  Staat künftig zur Hälfte an den Drai
nagen und Leitungen (bisher 33'A Prozent 
und  40 Prozent) beteiligen, während für 
die Errichtung von Pumpwerken eine 
kleine Reduktion auf 60 Prozent (bisher 
66% Prozent) vorgeschlagen wird. 

Für die Bodenumlegungen erachtet die 
Regierung einen Subventionssatz von 40 
Prozent als angemessen. Bisher wurden 
hierzu keine staatlichen Beiträge ausge
richtet. 

Für andere Bodenverbesserungen, die 
nicht in den Bereich der Güterzusam
menlegungen und Bodenumlegung fal

len, wie Drainagen sieht die Regierungs
vorlage die Ausrichtung von Subventio
nen in Höhe von 50 Prozent (bisher 40 
Prozent) vor. Generelle Sanierungen 
werden künftig ebenfalls mit 50 Prozent 
subventioniert, während dafür bisher kei
ne staatlichen Zuschüsse vorgesehen 
waren. 

Mehrkosten für den Staat 
Durch die Erhöhung der Subventions

sätze ergibt sich für den Staät ein erhebli
cher Anstieg d e r  Beitragsverpflichtun
gen. Die Regierung illustriert diese Tat
sache mit zwei Beispielen: De r  Kosten
voranschlag für die Drainage des Vadu
zer Rietes beläuft sich auf 3,3 Millionen 
Franken. Nach der bisherigen Subven
tionsregelung würde der Staat einen An
teil von 1,386 Millionen Franken über
nehmen, was einem durchschnittlichen 
Subventiqnssatz von 42 Prozent ent
spricht. Gemäss der vorgeschlagenen 
Neuregelung entfallen auf  den Staat Ko
sten in Höhe von 1,698 Millionen Fran
ken - entsprechend einem Durchschnitts-
satz von 51 Prozent (60 Prozent für 
Pumpwerk, 50 Prozent für Drainage und 
Leitungen sowie 50 Prozent an die übri
gen Kosten). Die Kostenschätzungen für 
die Drainage des Maurer Rietes betragen 
4;069 Millionen Franken, wovon der 

(Fortsetzung auf Seite 2) 


